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Gegenstand der Gebührenerhebung M

8. Für die Laufdauer eines Patentes für ein indu
strielles Muster
für die ersten 5 Jahre 500,—
für die zweiten 5 Jahre 1 000,—
für die dritten 5 Jahre 1 500,—

9. Zuschlag bei verspäteter Zahlung der Gebühren 
für die Aufrechterhaltung gemäß Ziff. 8 
10%

10. Gesuch auf internationale Hinterlegung eines 
industriellen Musters nach dem Haager Ab
kommen über die internationale Hinterlegung 
gewerblicher Muster oder Modelle 100,—

Anordnung Nr. 2* 
über die Gebühren der Büros für die Vertretung 
in Patent-, Muster- und Zeichenangelegenheiten 

— Patentanwaltsgebühren für industrielle Muster —

vom 3. Mai 1974

Zur Änderung und Ergänzung der Anordnung (Nr. 1) vom 
20. Dezember 1971 über die Gebühren der Büros für die Ver
tretung in Patent-, Muster- und Zeichenangelegenheiten 
(GBl. II 1972 Nr. 3 S. 27) wird folgendes angeordnet:

§ 1

(1) Die Büros zur Vertretung auf dem Gebiet der Patente, 
Muster und Warenzeichen (nachfolgend Büros genannt) er
heben für ihre Tätigkeit bei industriellen Mustern Gebühren 
nach der dieser Anordnung beigefügten Gebührentabelle 
(Anlage), soweit im folgenden nichts anderes bestimmt wird.

(2) Die §§ 1 bis 6 der Anordnung (Nr. 1) vom 20. Dezember 
1971 über die Gebühren der Büros für die Vertretung in 
Patent-, Muster- und Zeichenangelegenheiten sowie die 
Ziffern 29 bis 43 der der Anordnung (Nr. 1) vom 20. Dezember 
1971 beigefügten Gebührentabelle gelten auch für industrielle 
Muster entsprechend.

§ 2

Die Büros erheben für alle Handlungen, die die Begrün
dung, Aufrechterhaltung und Beendigung des Rechtsschutzes 
für industrielle Muster auf der Grundlage der Verordnung 
über industrielle Muster vom 17. Januar 1974 (GBl. I Nr. 15 
S. 140) betreffen. Gebühren nach der dieser Anordnung beige
fügten Gebührentabelle. Im übrigen sind die Gebühren 
nach der Tabelle der Anordnung (Nr. 1) vom 20. Dezember 
1971 zu berechnen.

§ 3

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Juli 1974 in Kraft.

(2) Gleichzeitig sind die in der Gebührentabelle der An
ordnung (Nr. 1) vom 20. Dezember 1971 enthaltenen Gebühren 
für Geschmacksmuster nicht mehr zu erheben, soweit nicht 
§ 2 Satz 2 etwas anderes bestimmt.

Berlin, den 3. Mai 1974

Der Präsident 
des Amtes für Erfindungs- und Patentwesen

Prof. Dr. H e m m e r l i n g

* Anordnung (Nr. 1) von) 20. Dezember 1971 (GBl. II 1972 Nr. 3 S. 27)

Anlage
zu vorstehender Anordnung

Gebührentabelle 
für industrielle Muster

Anmeldeverfahren

1. Grundgebühr für die Anmeldung 
eines industriellen Musters
a) Einzelanmeldung 250 M
b) Sammelanmeldung 350 M

2. Einreichung der Versicherung der Wahrheit 50 M

3. Einzahlung des Druckkostenbeitrages 50 M

4. Beanspruchung jeder Priorität einschl.
Einreichung der Prioritätsbelege 60 M

5. Einreichung einer Einwendung 50 M

Prüfungsverfahren

6. Antrag auf Aussetzung der Bekanntmachung 50 M

7. Antrag auf Prüfung der materiellen
Schutzvoraussetzungen 150 M

8. Übernahme der Vertretung in einem
Nichtigerklärungsverfahren 500 M

9. Einlegung einer Beschwerde 250 M

10. Übernahme der Vertretung bei Beschwerden
im Nichtigerklärungsverfahren 750 M

11. Erwiderung eines Bescheides 100 M

12. Verhandlungsgebühren

12.1. Wahrnehmung einer Anhörung 200 M

12.2. Wahrnehmung einer Beschwerdeverhandlung
im Anmeldeverfahren 200 M

12.3. Wahrnehmung einer Verhandlung im 
Nichtigerklärungsverfahren

1. Instanz 300 M

2. Instanz 500 M

13. Übernahme der Vertretung bei der Geltend
machung von Rechten nach dem Haager Ab
kommen über die internationale Hinterlegung 
gewerblicher Muster oder Modelle 200 M

Erteilte und eingetragene Schutzrechte

14. Aufrechterhaltung des Schutzes und der Ver
waltung des industriellen Musters während

der Laufdauer 200 M

15. Übernahme der Vertretung für ein industriel
les Muster einschl. Antrag auf Eintragung des 
Vertreters oder Vertreterwechsels 80 M

16. Abgabe von Verzichtserklärungen 75 M

17. Antrag auf Umwandlung einer Anmeldung 
oder eines Patentes für ein industrielles
Muster in einen Urheberschein 75 M


